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Ihre Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz vom 15. Juni 2017 
- Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes zum Entwurf eines Ge- 
setzes zur Änderung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes zur Umsetzung des 
Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 07. November 2013 in der 
Rechtssache C-72/12 - 

Aktenzeichen: G I2 - 41012/1 

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 15. Juni 2017, in der Sie um Übersendung 

einer Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes nach dem Umweltin- 

Berlin, 12.07.2017 

formationsgesetz baten. Der Zugang zu Umweltinformationen ist Grundlage 

für eine wirksame Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in Umweltan- 

gelegenheiten und damit ein wichtiges Instrument für den Schutz von Natur 

und Umwelt. 

I. 

Leider kann ich Ihrem Antrag auf Zugang zu den von Ihnen gewünschten 

Umweltinformationen nicht entsprechen. Der Antrag muss daher abgelehnt 

werden, da die von Ihnen gewünschten Umweltinformationen im Bundes- 

ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit nicht vor- 

handen sind. Grund hierfür ist, dass der Deutsche Juristinnenbund im Rah- 

men des Gesetzgebungsverfahrens zum Entwurf eines Gesetzes zur Ände- 
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rung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes zur Umsetzung des Urteils des Euro- 

päischen Gerichtshofs vom 07. November 2013 in der Rechtssache C-72/12 

keine Stellungnahme eingereicht hat. 

II. 

Die Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt gebühren- und auslagenfrei. 

Ich bedauere, Ihnen keinen günstigeren Bescheid geben zu können, Sollten 

Sie weitere Auskünfte zum Verfahren und zu sonstigen Fragen benötigen, 

stehe ich gerne zur Verfügung. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung in Abschnitt I. kann innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bun- 

desministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Stre- 

sermannstraße 128 - 130, 10117 Berlin einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 


